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Bekanntmachung
der Neufassung des Landesministergesetzes

Vom 2. Juli 1999

Aufgrund des Artikels 2 des Fiinften Gesetzes zur Anderung des Landesministergesetzes vom
18. Mai 1999 (GV. NRW. S. 206) wird nachstehend der Wortlaut des Gesetzes Uber die Rechts-
verhaltnisse der Mitglieder der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Landesministergesetz) in
der seit dem 1. Juli 1999 geltenden Fassung bekanntgemacht:

Die Neufassung berlicksichtigt:

1. die Fassung der Bekanntmachung des Landesministergesetzes vom 23. August 1965 (GV.
NRW. S. 240),

2. Artikel VI des Gesetzes zur Anderung beamtenrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vor-
schriften vom 5. Mai 1970 (GV. NRW. S. 316),

3. das Zweite Gesetz zur Anderung des Landesministergesetzes vom 29. Februar 1972 (GV.
NRW. S. 34),

4. das Dritte Gesetz zur Anderung des Landesministergesetzes vom 17. Dezember 1974 (GV.
NRW. S. 1588),

5. Artikel Il § 7 des Anpassungsgesetzes zum Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neure-
gelung des Besoldungsrechts in Bund und Landern vom 13. Dezember 1977 (GV. NRW. S. 456),
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6. Artikel V des Zweiten Gesetzes zur Anderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 31. Mérz
1981 (GV. NRW. S. 194),

7. das Gesetz zur Anderung des Gesetzes (iber die Rechtsverhéltnisse der Mitglieder der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen (Landesministergesetz) vom 18. Februar 1997 (GV. NRW. S.
24),

8. Artikel V des Achten Gesetzes zur Anderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 10. Februar
1998 (GV. NRW. S. 134),

9. Artikel 1 des am 1. Juli 1999 in Kraft getretenen Fiinften Gesetzes zur Anderung des Landesmi-
nistergesetzes vom 18. Mai 1999 (GV. NRW. S. 206).

Nach Artikel Il des unter Nummer 7 genannten Gesetzes gilt § 10 Abs. 2 fiir die Mitglieder der
Landesregierung, die ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, dem 1. Marz 1997, erstmals
ernannt werden; fur die Ubrigen Mitglieder der Landesregierung gilt die Vorschrift in der bis da-
hin geltenden Fassung. *)

Dusseldorf, den 2. Juli 1999

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr.Fritz Behrens

Gesetz
Uber die Rechtsverhaltnisse der Mitglieder
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
(Landesministergesetz)
in der Fassung der Bekanntmachung

Vom 2. Juli 1999
§1

Die Mitglieder der Landesregierung stehen nach MaBgabe dieses Gesetzes zum Land in einem
offentlich-rechtlichen Amtsverhaltnis.

§2

(1) Die Mitglieder der Landesregierung erhalten eine Urkunde lber ihre Ernennung. Die Urkunde
flr den Ministerprasidenten wird vom Landtagsprasidenten, die Urkunde fir die Minister vom
Ministerprasidenten vollzogen.

(2) In der Urkunde fiir die Minister soll der ibertragene Geschaftsbereich angegeben sein.

§3
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Die Mitglieder der Landesregierung sind, auch nach Beendigung ihres Amtsverhaltnisses, ver-
pflichtet, Verschwiegenheit lGiber solche ihnen amtlich bekannt gewordene Angelegenheiten zu
wahren, deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder besonders vorgeschrieben ist.

§4

(1) Die Mitglieder der Landesregierung dirfen, auch wenn sie nicht mehr im Amte sind, Gber Um-
stande, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, als Zeugen oder Sachver-
standige in einem gerichtlichen oder sonstigen Verfahren nur mit Genehmigung der Landesre-
gierung aussagen. Die Genehmigung zur Aussage als Zeuge darf, unbeschadet der Vorschriften
des Gesetzes Uber den Verfassungsgerichtshof, nur versagt werden, wenn die Aussage dem
Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erflllung offentli-
cher Aufgaben ernstlich gefahrden oder erheblich erschweren wiirde.

(2) Uber andere Umsténde diirfen die im Amt befindlichen Mitglieder der Landesregierung als
Sachverstandige nicht vernommen werden, wenn die Landesregierung erklart, daB die Verneh-
mung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten wirde.

§5
(1) Das Amtsverhaltnis samtlicher Mitglieder der Landesregierung endet
a) mit der Abberufung des Ministerprasidenten nach Artikel 61 der Landesverfassung,
b) mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages,
c) mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Ministerprasidenten,
d) mit dem Amtsverlust des Ministerprasidenten nach Artikel 63 der Landesverfassung.

(2) Das Amtsverhaltnis der einzelnen Minister endet auBerdem mit ihrer Entlassung sowie mit ih-
rem Amtsverlust nach Artikel 63 der Landesverfassung.

§6

Im Falle der Beendigung des Amtsverhaltnisses der Mitglieder der Landesregierung finden die
Vorschriften des § 2 Abs. 1 entsprechend Anwendung.

§7

(1) Die Mitglieder der Landesregierung erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie
ernannt werden, bis zum SchluB des Kalendermonats, in dem das Amtsverhaltnis oder die Zeit
der Weiterfihrung des Amtes nach Artikel 62 Abs. 3 der Landesverfassung endet, folgende
Amtsbezuge:

a) ein Amtsgehalt, und zwar der Ministerprasident in Héhe des um ein Drittel,

die Minister in Hohe des um ein Flnftel

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/10



erhdhten Grundgehaltes der Besoldungsgruppe B 11 der Besoldungsordnung B des Bundesbe-
soldungsgesetzes.
Das Amtsgehalt vermindert sich beim Ministerprasidenten

um 178,76 DM und bei den Ministern um 14,95 DM; dieser

Abschlag erhdht sich jeweils bei allgemeinen Erhéhungen des Amtsgehalts im gleichen Verhalt-
nis. Auf das Amtsgehalt finden Anderungen der Besoldung der Landesbeamten entsprechende
Anwendung.

b) einen Familienzuschlag in Héhe von eineinflinftel des den Beamten zustehenden Familienzu-
schlages,

c) eine Dienstaufwandsentschadigung, und zwar der Ministerprasident monatlich in Héhe von
2.300 DM, die ubrigen Mitglieder der Landesregierung in Héhe von 1.300 DM,

d) eine monatliche Entschadigung, wenn sie ihren eigenen Hausstand nicht am Sitz der Landes-
regierung haben; die Entschadigung wird nach dem den Landesbeamten bei einer Abordnung in
der héchsten Stufe zustehenden Trennungstagegeld, bei taglicher Riickkehr an den Wohnort
nach dem VerpflegungszuschuBB bemessen.

Die Amtsbezlige werden monatlich im voraus gezahlt.

(2) Fur den gleichen Zeitraum werden Amtsbezlige nur einmal gewahrt. Sind die Bezlige nicht
gleich hoch, so stehen die hoheren Beziige zu.

(3) § 8 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 99 des Landesbeamtengesetzes finden entspre-
chende Anwendung.

(4) Jahrliche Sonderzuwendungen sowie Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfallen ste-
hen den Mitgliedern der Landesregierung in sinngemaBer Anwendung der fur Landesbeamte
geltenden Vorschriften zu. Der Grundbetrag der jahrlichen

Sonderzuwendung richtet sich nach dem Amtsgehalt und dem Familienzuschlag.
§8

(1) Den Mitgliedern der Landesregierung werden fir die infolge ihrer Ernennung oder Entlassung
erforderlich werdenden Umzuge Entschadigungen gewahrt.

(2) Bei amtlicher Tatigkeit auBerhalb des Sitzes der Landesregierung erhalten sie Tagegelder
und Entschadigungen fiir Reisekosten.

(3) Uber die Voraussetzungen und die Hhe der Umzugskostenentschidigung, Tagegelder und
Entschadigung fur Reisekosten werden weitere Bestimmungen gemeinsam vom Innenminister
und dem Finanzminister im Wege der Rechtsverordnung erlassen.

§9
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(1) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Hinterbliebenen erhalten Versorgung nach den
Vorschriften der §§ 10 bis 14.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die fir die Landesbeamten geltenden versorgungs-
rechtlichen Vorschriften sinngemaB anzuwenden. § 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

§10

(1) Ein Mitglied der Landesregierung erhalt von dem Zeitpunkt an, in dem seine Amtsbeziige auf-
hoéren, Ubergangsgeld.

(2) Das Ubergangsgeld wird fiir die gleiche Anzahl von Monaten gezahlt, fiir die der Berechtigte
Amtsbezlge als Mitglied der Landesregierung erhalten hat, jedoch mindestens fur sechs Monate
und hochstens flr zwei Jahre.*)

(3) Als Ubergangsgeld werden gewahrt:
1. FUr die ersten drei Monate das Amtsgehalt und der Familienzuschlag in voller Hohe,
2. fur den Rest der Bezugsdauer die Halfte dieser Bezige.

Das Ubergangsgeld wird monatlich im voraus gezahlt. Ein Verzicht auf das Ubergangsgeld ist
zulassig.

(4) Bei mehreren unterbrochenen Amtszeiten eines Mitgliedes der Landesregierung wird das
Ubergangsgeld fiir jede zusammenhingende Amtszeit besonders berechnet. Wird ein ehemali-
ges Mitglied der Landesregierung vor Ablauf der Zeit, fiir die ihm Ubergangsgeld zusteht, wieder
ernannt, so wird nach der Wiederentlassung an Stelle des sich aus der spateren Amtszeit erge-
benden Ubergangsgeldes das friihere Ubergangsgeld gewéhrt, wenn dieses noch fiir eine lan-
gere Dauer zustand als das Ubergangsgeld aus der spateren Amtszeit. Die Hhe des friiheren
Ubergangsgeldes bestimmt sich fiir die auf die Wiederentlassung folgenden ersten sechs Mona-
te nach Absatz 3 Nr. 1und 2, und zwar stets nach den Amtsbeziigen des letzten Amtes, fir die
anschlieBende Zeit jedoch nur dann, wenn das letzte Amt hoher war als das frihere Amt.

§M

(1) Ein Mitglied der Landesregierung erhalt von dem Zeitpunkt an, in dem die Amtsbeziige aufho-
ren, Ruhegehalt, wenn es das Amt eines Mitgliedes der Landesregierung mindestens finf Jahre
bekleidet hat.

(2) Ruhegehaltfahig ist die Amtszeit als Mitglied der Landesregierung.

(3) Das Ruhegehalt betragt einunddreiBigeinhalb vom Hundert des Amtsgehalts und des Famili-
enzuschlages; es erhdht sich nach einer Amtszeit von finf Jahren fiir jedes weitere Jahr der
Amtszeit um zweieinhalb vom Hundert bis zum HAchstsatz von funfundsiebzig vom Hundert. Ein
Rest der ruhegehaltfahigen Dienstzeit von mehr als einhundertzweiundachtzig Tagen gilt als
vollendetes Amtsjahr.
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(4) Der Anspruch auf das Ruhegehalt ruht bis zum Beginn des Monats, in dem das ehemalige
Mitglied der Landesregierung das sechzigste Lebensjahr oder bei einer insgesamt mindestens
achtjahrigen Amtszeit das funfundfiinfzigste Lebensjahr vollendet oder fir den die Landesregie-
rung den Eintritt der Dienstunfahigkeit im Sinne des Landesbeamtengesetzes feststellt.

(5) Hat nach Feststellung der Landesregierung ein Mitglied der Landesregierung bei Austibung
seines Amtes oder im Zusammenhang mit seiner Amtsfihrung ohne sein Verschulden eine Ge-
sundheitsschadigung erlitten, die seine Arbeitskraft dauernd und so wesentlich beeintrachtigt,
daB es nach Beendigung des Amtsverhaltnisses zur Ubernahme seiner friiheren oder einer ihr
gleichwertigen Tatigkeit nicht mehr in der Lage ist, so erhalt es auch dann Ruhegehalt, wenn die
Voraussetzung des Absatzes 1 nicht vorliegt.

§12

(1) Die Hinterbliebenen eines Mitgliedes der Landesregierung erhalten Hinterbliebenenversor-
gung. § 11 Abs. 1findet keine Anwendung. Satz 1 gilt auch fiir die Hinterbliebenen eines ehemali-
gen Mitgliedes der Landesregierung, das zur Zeit seines Todes einen Anspruch auf Ruhegehalt
hatte.

(2) Die Hinterbliebenen eines ehemaligen Mitgliedes der Landesregierung, das zur Zeit seines
Todes Ubergangsgeld bezog, erhalten Sterbegeld in Hohe des Zweifachen des Ubergangsgel-
des im Sterbemonat sowie fiir den Rest der Bezugsdauer des Ubergangsgeldes Witwen- und
Waisengeld; das Witwen- und Waisengeld wird aus dem Ubergangsgeld nach § 10 Abs. 3 Nr. 2
berechnet.

§13

(1) Wird ein Mitglied der Landesregierung durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihm und sei-
nen Hinterbliebenen Unfallflirsorge in sinngemaBer Anwendung der fir Landesbeamte geltenden
versorgungsrechtlichen Vorschriften gewahrt.

(2) Unfalle aus AnlaB einer aus politischen Rlcksichten erfolgten Teilnahme an Veranstaltungen
gelten im Zweifel als Dienstunfall.

(3) Die Landesregierung stellt fest, ob die Voraussetzungen fiir die Gewahrung von Unfallfiirsor-
ge vorliegen.

§14

(1) Einem ehemaligen Mitglied der Landesregierung, das ohne Ruhegehaltsanspruch (§§ 11, 13)
aus dem Amtsverhltnis ausgeschieden ist, kann nach Ablauf der Zeit, fiir die ihm Ubergangs-
geld zusteht, ein Ruhegehalt bewilligt werden. Das Ruhegehalt darf zusammen mit dem sonsti-
gen Einkommen funfundzwanzig vom Hundert des Amtsgehalts und des Familienzuschlages
nicht Ubersteigen; es kann nur bewilligt werden, wenn das ehemalige Mitglied der Landesregie-
rung das funfundsechzigste Lebensjahr vollendet oder die Landesregierung den Eintritt der
Dienstunfahigkeit im Sinne des Landesbeamtengesetzes festgestellt hat.
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(2) Den Hinterbliebenen eines ehemaligen Mitgliedes der Landesregierung, dem zur Zeit seines
Todes ein Ruhegehalt nach Absatz 1 bewilligt war oder hatte bewilligt werden kénnen, kann Wit-
wen- und Waisengeld bewilligt werden, jedoch nicht vor Ablauf der Zeit, fir die Witwen- und
Waisengeld nach § 12 Abs. 2 zu gewahren ist. Das Witwen- und Waisengeld darf zusammen mit
dem sonstigen Einkommen den Betrag des aus dem Hoéchstruhegehalt nach Absatz 1 errechne-
ten Witwen- und Waisengeldes nicht Gbersteigen.

(3) Die Entscheidungen nach den Absatzen 1 und 2 trifft die Landesregierung im Benehmen mit
dem HauptausschuB des Landtags.

§15

(1) Wird ein Beamter oder Richter des Landes zum Mitglied der Landesregierung ernannt, so ru-
hen flr die Dauer der Mitgliedschaft die in dem Dienstverhaltnis begrindeten Rechte und Pflich-
ten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbotes zur Annahme von Be-
lohnungen und Geschenken. Bei unfallverletzten Beamten oder Richtern bleibt der Anspruch auf
das Heilverfahren unberthrt.

(2) Endet das Amtsverhaltnis als Mitglied der Landesregierung, so tritt der Beamte oder Richter,
wenn er als solcher nicht wieder verwendet wird, aus dem Dienstverhaltnis als Beamter oder
Richter in den Ruhestand und erhalt das Ruhegehalt, das er in seinem friheren Amt unter Hinzu-
rechnung der Amtszeit als Mitglied der Landesregierung erdient hatte.

(3) Die Absatze 1und 2 gelten entsprechend fur die zu Mitgliedern der Landesregierung ernann-
ten Beamten einer Gemeinde (Gemeindeverbandes) oder einer sonstigen Kérperschaft, Anstalt
oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts. Das Ruhegehalt wird vom Land libernommen. Waren die
ruhegehaltfahigen Dienstbezlige hdher als diejenigen der standigen Vertreter der Minister, so
wird nur ein Betrag in Hohe von 75 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbezlige der standi-
gen Vertreter der Minister vom Lande Gibernommen; Entsprechendes gilt fur die Hinterbliebenen-
bezige.

§16

Hat ein Mitglied der Landesregierung fir einen Zeitraum, fiir den ihm Amtsbezige (§ 7) zu zahlen
sind, aus einer Verwendung im offentlichen Dienst Anspruch auf Dienstbezlige oder sonstige
Bezlige, so ruht der Anspruch auf diese Bezlige bis zur Hohe des Betrages der Amtsbeziige.

§17

(1) Steht einem Mitglied oder einem ehemaligen Mitglied der Landesregierung auf Grund eines
friheren Dienstverhaltnisses als Beamter oder Richter oder eines friiheren Amtsverhaltnisses als
Bundesminister oder Landesminister ein Anspruch auf Ruhegehalt oder auf eine ruhegehaltahnli-
che Versorgung zu, so werden das Amtsgehalt, das Ubergangsgeld oder das Ruhegehalt aus
dem Amtsverhaltnis nur insoweit gezahlt, als sie das Ruhegehalt oder die ruhegehaltdhnliche
Versorgung ubersteigen.

(2) Beim Zusammentreffen eines Anspruchs auf Ubergangsgeld und eines Anspruchs auf Ruhe-
gehalt aus dem Amtsverhadltnis werden die héheren Bezlige gezahlt.
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(3) Die Absatze 1und 2 finden auf Hinterbliebene entsprechende Anwendung. § 54 Abs. 3 und
Abs. 4 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt sinngeman.

(4) Fir ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung oder seine Hinterbliebenen gilt § 56 des Be-
amtenversorgungsgesetzes einschlieBlich der dazu ergangenen Ubergangsvorschriften entspre-
chend.

(5) Versorgungsanspriiche nach diesem Gesetz ruhen neben der Entschadigung aus der Mit-
gliedschaft im Bundestag oder im Europadischen Parlament um flinfzig vom Hundert, hdchstens
jedoch um flinfzig vom Hundert der Entschadigung nach § 11 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes
beziehungsweise § 9 des Europaabgeordnetengesetzes. Der ruhende Betrag darf jedoch den
nach Anwendung von Anrechnungs-, Ruhens- oder sonstigen Kirzungsbestimmungen verblei-
benden Betrag der Entschadigung nicht Ubersteigen.

(6) Auf das Ubergangsgeld werden Einkommen aus einer privaten Tatigkeit oder aus einer Tatig-
keit im 6ffentlichen Dienst angerechnet. § 53 Abs. 7 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

§18

(1) Gehort ein Mitglied der Landesregierung kraft Amtes oder auf Veranlassung der Landesregie-
rung dem Vorstand, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Beirat oder vergleichbaren Einrichtungen in-
dustrieller oder ahnlicher den Gelderwerb bezweckender Unternehmungen an, so hat es die da-
flr gezahlten Vergitungen an das Land abzufiihren, soweit diese im Kalenderjahr die Hochst-
grenze Ubersteigen, die flir Beamte der Besoldungsgruppe B 11 nach dem Nebentatigkeitsrecht
vorgesehen ist. Dies gilt auch dann, wenn ein sonstiger Zusammenhang zwischen der Zugeho-
rigkeit eines Mitglieds der Landesregierung zu einem der genannten Unternehmensorgane und
seiner Zugehdrigkeit zur Landesregierung besteht; hierlber hat die Landesregierung BeschluB3
zu fassen.

(2) Alle Beschliisse nach Absatz 1 sind auch insoweit, als sie nicht bereits von Artikel 64 Abs. 3
der Landesverfassung erfaBt werden, dem HauptausschuB3 des Landtags vorzulegen.

(3) Wird ein Mitglied der Landesregierung aus einer wahrend seiner Amtsdauer innegehabten
Tatigkeit im Sinne des Absatzes 1 haftbar gemacht, so hat es gegenliber dem Land Nordrhein-
Westfalen Anspruch auf Freistellung, es sei denn, daB es den Schaden vorsatzlich oder grob
fahrldssig herbeigefuhrt hat.

(4) Wird ein Mitglied der Landesregierung aus einer wahrend seiner Amtsdauer kraft Amtes oder
auf Veranlassung der Landesregierung ausgeubten Tatigkeit im Vorstand, Verwaltungsrat, Auf-
sichtsrat, Beirat oder in vergleichbaren Einrichtungen eines sonstigen Unternehmens oder einer
sonstigen Institution haftbar gemacht, gilt Absatz 3 entsprechend; wird fiir eine derartige Tatig-
keit eine Vergutung gezahlt, gilt auch Absatz 1 entsprechend.

§19

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf diejenigen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/10



Mitglieder der Landesregierung, deren Amtsverhaltnis vor dem 1. April 1953 beendet war, ent-
sprechende Anwendung.

(2) Fur die am 1. Juli 1999 amtierenden Mitglieder und fur die zu diesem Zeitpunkt ehemaligen
Mitglieder der Landesregierung sowie deren Hinterbliebene findet § 11in der vor diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung Anwendung. Fir die am 1. Juli 1999 ehemaligen Mitglieder der Landes-
regierung findet 16 Abs. 6 in der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung sinngemaB Anwen-
dung. **)

*) § 10 Abs. 2 in der bis zum 28. Februar 1997 geltenden Fassung:

(2) Das Ubergangsgeld wird fiir die gleiche Anzahl von Monaten gezahlt, fiir die der Berechtigte
Amtsbezlge als Mitglied der Landesregierung erhalten hat, jedoch mindestens fur sechs Monate
und héchstens fur drei Jahre.

**) §§ 11 und 16 Abs. 6 in der bis zum 30. Juni 1999 geltenden Fassung:

§MN

(1) Ein Mitglied der Landesregierung erhalt von dem Zeitpunkt an, in dem die Amtsbeziige aufho-
ren, Ruhegehalt, wenn es das Amt eines Mitgliedes der Landesregierung mindestens vier Jahre
bekleidet hat.

(2) Ruhegehaltfahig ist die Amtszeit als Mitglied der Landesregierung. Daneben werden andere
nach dem Landesbeamtenrecht ruhegehaltfahige Dienstzeiten héchstens bis zu zehn Jahren be-
ricksichtigt.

(3) Das Ruhegehalt betragt flinfunddreiBig vom Hundert des Amtsgehalts und des Familienzu-
schlages; es steigt mit jedem Jahr der ruhegehaltféahigen Dienstzeit um zwei vom Hundert bis
zum Hoéchstsatz von flinfundsiebzig vom Hundert. Ein Rest der ruhegehaltfahigen Dienstzeit von
mehr als einhundertzweiundachtzig Tagen gilt als vollendetes Dienstjahr.

(4) Bei einer Amtszeit von weniger als zehn Jahren ruht der Anspruch auf das Ruhegehalt bis
zum Beginn des Monats, fur den die Landesregierung den Eintritt der Dienstunfahigkeit im Sinne
des Landesbeamtengesetzes feststellt oder in dem das ehemalige Mitglied der Landesregierung
mit einer mindestens achtjahrigen Amtszeit das flinfzigste Lebensjahr, mit einer mindestens
sechsjahrigen Amtszeit das flinfundflinfzigste Lebensjahr und mit einer vierjahrigen Amtszeit
das sechzigste Lebensjahr vollendet.

(5)Hat nach Feststellung der Landesregierung ein Mitglied der Landesregierung bei Ausiibung
seines Amtes oder im Zusammenhang mit seiner Amtsfiihrung ohne sein Verschulden eine Ge-
sundheitsschadigung erlitten, die seine Arbeitskraft dauernd und so wesentlich beeintrachtigt,
dass es nach Beendigung des Amtsverhaltnisses zur Ubernahme seiner fritheren oder einer ihr
gleichwertigen Tatigkeit nicht mehr in der Lage ist, so erhdlt es auch dann Ruhegehalt, wenn die
Voraussetzung des Absatzes 1 nicht vorliegt.
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(6) Eine um hodchstens zwei Monate kiirzere Amtszeit steht den Amtszeiten in den Absatzen 1
und 4 gleich.

§ 16 Abs. 6

(6) Erzielt ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung, das Ubergangsgeld bezieht, Erwerbs-
einkommen aus einer Beschaftigung oder Tatigkeit auBerhalb des 6ffentlichen Dienstes im Sinne
des § 53a Abs. 6 des Beamtenversorgungsgesetzes, so erhilt es daneben das Ubergangsgeld
nur bis zum Erreichen des Betrages der ruhegehaltfahigen Amtsbeziige. § 53a Abs. 5 des Beam-
tenversorgungsgesetzes ist sinngemai anzuwenden.

GV.NRW. 1999 S. 218

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1999-s218

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung der Neufassung des Landesministergesetzes 


